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Im August 2006 ist in Deutsch-
land das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) in Kraft
getreten. Arbeitgeber haben die
Pflicht, die Antidiskriminie-
rungsvorschriften zu beachten
und in die betriebliche Praxis
umzusetzen. Damit ergeben sich
eine Reihe einrichtungsspezifi-
scher Management-Herausforde-
rungen. Das neue Gesetz kann
auch Anlass sein, über die »Be-
schwerdekultur« einer Organisa-
tion nachzudenken.

Nach der zweiten und dritten Le-
sung im Bundestag ist das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) —
umgangssprachlich auch Antidiskri-
minierungsgesetz genannt — seit 18.
August 2006 in Kraft. (1) Mit dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz
werden vier EU-Richtlinien (2) zum
Schutz vor Diskriminierung umge-
setzt der bestehende Schutz gegen Be-
nachteiligungen erheblich erweitert.

Schwerpunkt des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes ist der
Schutz vor Diskriminierungen im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung
(§ 2 Abs. 1 AGG). Geschützt sind bei-
spielsweise Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Auszubildende, Bewerbe-
rinnen und Bewerber und ausgeschie-
dene Beschäftigte. Verboten sind Dis-
kriminierungen wegen Rasse oder
ethnischer Herkunft, Geschlecht, Re-
ligion oder Weltanschauung, Behin-
derung, Alter sowie sexueller Iden-
tität (§ 1 AGG). Das Gesetz verlangt
zum einen vom Dienstgeber, selbst
niemanden zu diskriminieren. Zum
anderen muss die Einrichtung dafür
Sorge tragen, dass die Beschäftigten
vor Diskriminierung durch andere
Beschäftigte oder Dritte (also auch
Kunden und Klienten) geschützt sind
(§ 12 AGG) (3).

Unter Diskriminierung versteht das
Gesetz unmittelbare oder mittelbare

Benachteiligungen sowie allgemeine
und sexuelle Belästigungen (§ 3, Abs.
1 bis 4). Verboten ist nicht jede Form
der Benachteiligung. Zulässig sind
Ungleichbehandlungen, die gerecht-
fertigt sind (beispielsweise aufgrund
unterschiedlicher Leistung oder Vor-
bildung, vgl. § 8 Abs. 1). An die
Rechtfertigungsgründe wird jedoch
ein strenger Maßstab angelegt. 

Die »Kirchenklausel« (§ 9 AGG) ist
so ausgestaltet, dass dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirchen und der
ihnen zugeordneten Einrichtungen
(z. B. Caritas, Diakonie) Rechnung ge-
tragen wird. Das bedeutet, dass kirch-
liche Einrichtungen ihre Beschäftig-
ten weiterhin mit Rücksicht auf
deren Religion oder Weltanschauung
auswählen dürfen. Eine unterschied-
liche Behandlung ist erlaubt, wenn
eine bestimmte Religion oder Welt-
anschauung (»christliche Werte bzw.
Haltungen«) eine gerechtfertigte be-
rufliche Anforderung darstellt (§ 9
Abs. 1 AGG) (4). Außerdem kann von
den Beschäftigten ein loyales und
aufrichtiges Verhalten im Sinne des
Selbstverständnisses der Kirche ver-
langt werden (§ 9 Abs. 2 AGG).

Rechte für die Mitarbeitenden

Aus dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz ergeben sich für die
betroffenen Mitarbeitenden folgende
Rechte:
• Jede Beschäftigte und jeder Be-

schäftigte hat nach § 1 des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes
das Recht, sich bei einer zuständi-
gen Stelle der Einrichtung zu be-
schweren, wenn er oder sie sich im
Zusammenhang mit dem Dienst-
verhältnis vom Dienstgeber, von
Vorgesetzten, anderen Beschäftigen
oder Dritten wegen eines Benach-
teiligungsgrundes (§1 AGG) diskri-
miniert fühlt.

• Falls der Dienstgeber keine oder of-
fensichtlich ungeeignete Maßnah-
men zur Unterbindung einer Be-
nachteiligung oder (sexuellen)
Belästigung am Arbeitsplatz er-
greift, sind die betroffenen Mitar-
beitenden nach § 14 Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz berech-
tigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des
Arbeitsentgelts einzustellen (bzw.
zu verweigern, vgl. § 273 BGB) bzw.
auf Unterlassung zu klagen (§ 1004
BGB).

• Die Mitarbeitenden haben aus § 12
des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes einen Abhilfean-
spruch gegen den Dienstgeber.

ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ
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• Nach § 15 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes kann der Mit-
arbeitende bei einem Verstoß gegen
das Benachteiligungsverbot einen
Entschädigungs- bzw. Schadenser-
satzanspruch gegen den Dienstge-
ber haben. Diesen Anspruch muss
er grundsätzlich innerhalb einer
Frist von zwei Monaten schriftlich
geltend machen.

Organisationspflichten des 
Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz
verpflichtet, in seinem Unternehmen
die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten vor Benach-
teiligungen zu schaffen. Dazu
gehören auch präventive Maßnah-
men (§ 12 Abs. 1 AGG).
• Nach § 13 ist der Arbeitgeber ver-

pflichtet, eine für Diskriminie-
rungsfragen zuständige Stelle
(AGG-Beauftragte/r) einzurichten
und das Gesetz sowie den Beauf-
tragten in der Einrichtung bekannt
zu machen (§ 12 Abs.5 AGG).

• Aus § 12 Abs. 2 ergibt sich eine
Pflicht zur Mitarbeiterschulung.
Diese soll zur Vermeidung von Be-
nachteiligung erfolgen.

• Nach § 22 besteht eine Beweislast-
umkehr zulasten des Dienstgebers.
Dieser kann eine vermutete Diskri-
minierung nur dann wirksam wi-
derlegen, wenn er seine Entschei-
dungen plausibel dokumentiert hat
und durch Unterlagen oder Zeugen
beweisen kann.

Eine Herausforderung an das 
Management

Welche organisatorischen Maßnah-
men zum Schutz gegen Benachteili-
gung sind seitens des Arbeitgebers zu
ergreifen? Welche neuen Manage-
mentaufgaben sind zu erfüllen, um
Einrichtungen gesetzeskonform zu
organisieren und so vor Schadenser-
satz- und Entschädigungsklagen zu
schützen? Wenn im Folgenden Maß-
nahmen genannt werden, so werden
diese – je nach Größe des Unterneh-
mens – unterschiedlich zu beurteilen
sein. Die Verpflichtung kann nur so
weit gehen, wie der Arbeitgeber
rechtlich und tatsächlich zur Pflicht-
erfüllung in der Lage ist.

Zur Umsetzung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes sind fol-
gende Maßnahmen gefordert:
• Information und Schulung:

Zunächst muss das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz durch
Aushang oder mittels Einsatz der
üblichen Informationstechniken
bekannt gemacht werden. Als In-
formation kann darüber hinaus (in
Absprache mit Mitarbeitervertre-
tung oder dem Betriebsrat) ein
Merkblatt an alle Mitarbeitende
versandt werden. Das Aushändigen
(und Gegenzeichnen) eines Merk-
blattes mag wirkungsvoll sein,
reicht aber als Pflichterfüllung nach
§ 12 Abs. 1 des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes und
unter präventiven Gesichtspunkten
(§ 1 AGG) nicht aus. Nach § 12 des
Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes erfüllen Träger und Einrich-
tungen durch Schulungen, in de-
nen die Diskriminierungsverbote
bekannt gemacht werden, ihre
Pflicht des vorbeugenden Schutzes.
In (Inhouse-) Seminaren wäre
(zunächst) Führungskräften, Mitar-
beitenden des Personalmanage-
ments, der Mitarbeitervertretungen
und (dann) allen Mitarbeitenden
zu vermitteln, wie Diskriminierun-
gen verhindert werden können und
wie man sich dagegen wehren
kann.

• Verhaltenskodex: Viele Einrichtun-
gen haben bereits Leitbilder und
daraus abgeleitete Handlungs-
grundsätze. Das Thema »Benachtei-
ligung« wird bislang kaum themati-
siert. Hier bietet es sich an, den
bestehenden Verhaltenskodex um
entsprechende Antidiskriminie-
rungsregeln zu ergänzen (um auch
hier der nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des
Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes geforderten Organisations-
pflicht nachzukommen).

• Einrichten einer Beschwerdestelle:
Nach § 13 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes ist der Arbeit-
geber verpflichtet, eine für Diskri-
minierungsfragen zuständige Stelle
(AGG-Beauftragte/r) einzurichten.
An die Beschwerdestelle können
sich Personen richten, die sich dis-
kriminiert fühlen. Die Beschwerden
müssen dokumentiert, geprüft und
das Ergebnis schriftlich mitgeteilt
werden. Sollte eine Benachteiligung
vorliegen, muss diese mit geeigne-
ten Mitteln unterbunden werden.
Als AGG-Beauftragte/r empfiehlt
sich eine neutrale Person, die so-
wohl das Vertrauen der Führungs-

kräfte als auch den Respekt der Mit-
arbeitenden genießt.

• Überprüfen von Verträgen und Ver-
einbarungen: Bei großen Trägern
ist eine Überprüfung von Dienst-
verträgen, Dienstvereinbarungen,
Personalauswahlverfahren etc. an-
gezeigt. Interne Verfahren (z. B. für
Fortbildung, Sonderurlaub) sind
diskriminierungsfrei zu gestalten.
Kriterienkataloge sind daraufhin zu
sichten, ob unzulässige Kriterien
angewandt werden.

• Überprüfung der Dokumentations-
praxis: Laut Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes besteht eine Be-
weislastumkehr zulasten des
Dienstgebers. Eine vermutete Dis-
kriminierung kann nur dann wirk-
sam widerlegt werden, wenn die
Entscheidungen plausibel doku-
mentiert und durch Unterlagen
oder Zeugen zu beweisen sind. In
Qualitätsmanagement-Hand-
büchern ist zu regeln, wie künftig
beispielsweise bei Stellenausschrei-
bungen und bei Absagen von Be-
werbungen die Unterlagen (in Ko-
pie) aufbewahrt, der
Kriterienkatalog und Entschei-
dungsgründe dokumentiert wer-
den. Zum Nachweis vorbeugender
Schritte gehört auch, dass die Liste
der Teilnehmenden bei Schulungen
aufgehoben wird.

Erweitertes 
Konfliktmanagementsystem

Weiterführend soll an dieser Stelle
gefragt werden: Sind die beschriebe-
nen Problemlösungen ausreichend?
Oder ist es sinnvoll, über die Mini-
mallösung hinaus ein erweitertes
Konfliktmanagementsystem einzu-
führen, wenn eine Vielzahl von Mit-
arbeitenden ohnedies zu Schulungen
zusammengerufen werden muss?
Könnte das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz nicht eine einmalige
Chance bieten, ein Beschwerdesys-
tem im Unternehmen zu implemen-
tieren, das Konfliktkosten senkt und
Arbeitszufriedenheit steigert?

Das neue Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz wird relevant im
Blick auf Beurteilungsgespräche, Ver-
gütungsfragen, bei sensiblen Vorgän-
gen im Personalwesen, der Behaup-
tung sexueller Belästigung, Verstößen
und Verletzungen wichtiger Rechts-
güter. Was wünschte man sich in all
den Beschwerden mehr als den objek-
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tiven, neutralen und sachverständi-
gen »Dritten«, der Verständnis für
das jeweilige Anliegen zeigt?

Ein Medium hierfür ist ein neutrales
und unabhängiges Beschwerdesystem.
Bei jeder Beschwerde geht es um
Macht und Interessen. Zwischen den
Beteiligten besteht meist aber ein
Machtgefälle und einseitige Abhängig-
keiten. Hier hat eine unabhängige Stel-
le die besten Chancen, für alle Seiten
akzeptable Lösungen zu entwickeln.
Sie ist dabei nicht parteilich, vertritt
aber konsequent die Interessen der Be-
troffenen. Sie hat keine Machtposition.
Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin,
einen potenziellen Machtmissbrauch
auszuschließen, zur Ausbalancierung
von Macht beizutragen und so eine Ba-
lance zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zu schaffen.

Ein solches System setzt freilich
voraus, dass beide Seiten sich auf das
einlassen, was an — berechtigter und
unberechtigter — Kritik, Beschwer-
den, an Wünschen und Vorschlägen
artikuliert wird. Neben dem Aspekt
der Zufriedenheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter können Be-
schwerden und Kritik im positiven
Sinn als Prüfsteine für Qualität be-
trachtet werden und Ausgangspunkt
für interne Leistungsverbesserung
sein (vgl. Bucher 2004). Ein Be-
schwerdesystem kann darüber hinaus
auch ein Frühwarnsystem bei etwai-
gen Missständen sein. Nach Titz und
Paratsch übernimmt es »die Rolle ei-
ner roten Ampel« (2001, 26).

Akzeptanz eines Beschwerdesystems

Was aber sind Voraussetzungen für
Akzeptanz und Funktionieren einer
solchen Beschwerdestelle? Entschei-
dend ist:
• ein niedrigschwelliges System mit

leichter Kontaktaufnahme (sei es
persönlich, telefonisch oder schrift-
lich)

• die Zusicherung, dass Träger und
Einrichtung die Arbeit der Stelle ei-
nerseits als legitime Einmischung
akzeptieren und sie andererseits be-
reit sind, sich ernsthaft darauf ein-
zulassen

• der deutliche Hinweis an Mitarbei-
tende, dass Beschwerden willkom-
men und erwünscht sind

• das Versprechen, dass jede Eingabe
ernst genommen und den Kri-
tikpunkten nachgegangen wird

• die Rückmeldung, dass das Anlie-
gen verstanden wurde und inner-
halb eines bestimmten Zeitrah-
mens ein Bescheid über das
Ergebnis vorliegt

• die Integrität, denn die Beschwerd-
einstanz entscheidet im Folgenden
darüber, wer in welcher Form mit
der Beschwerde konfrontiert wird.

Mit der Skizze dieser wenigen Be-
dingungen wird eine Beschwerdekul-
tur deutlich, die klare Strukturen und
Abläufe kennt, Transparenz ermög-
licht und vorbehaltlos den Kri-
tikpunkten nachgeht. Entscheidend
sind Vertrauenswürdigkeit und Ernst-
haftigkeit. Stauss und Seidel sehen
dies »als Voraussetzung für die lang-
fristige Überlebensfähigkeit eines Un-
ternehmens« und werben dafür, »Be-
schwerden nicht primär als

abzuwehrendes Problem, sondern als
Chance (zu) sehen« (1998, 18). Die
Akzeptanz einer solchen Stelle hängt
mit davon ab, ob sie mit den erfor-
derlichen Kompetenzen ausgestattet
ist, um auch in schwierigen Fällen
verlässlich die Interessen der Ratsu-
chenden zu vertreten und Widerstän-
den standhalten zu können.

Fazit

Eine konsequente Verbindung von
fachlichen, prozessualen, kommuni-
kativen und politischen Zielen ist mit
der Einführung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes verbun-
den – mit dem ethischen Anspruch:
Beschäftigte vor Diskriminierung am
Arbeitsplatz zu schützen. ◆
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Anmerkungen

(1) Bundesgesetzblatt. Jahrgang 2006. Teil I
Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 17. Au-
gust 2006, 1897—1910. Der Gesetzestext
ist im Internet abrufbar unter
http://www.bmj-bund.de.

(2) Die Europäische Union (EU) hat zum
Schutz vor Diskriminierung Richtlinien
erlassen. Hintergrund der europäischen
Gesetzgebung ist der Gedanke, dass die
Europäische Union nicht nur eine Wirt-
schafts-, sondern auch eine Wertege-
meinschaft ist. Der Schutz vor Diskrimi-
nierung gehört zum Kernbestand der
Menschenrechtspolitik. Ziel sozialer —
aber auch wirtschaftlicher — Überlegun-
gen ist es, Minderheiten und benachtei-
ligte Gruppen so weit als möglich zu in-
tegrieren. Die Bundesrepublik
Deutschland ist verpflichtet, die EU-
Richtlinien (2000/43 EG, 2000/78 EG,
2002/73EG, 2004/113/EG) in innerstaat-
liches Recht zu transformieren. Diese
Richtlinien verpflichten die EU-Mit-
gliedsstaaten, den Schutz vor Diskrimi-
nierung im Bereich Beschäftigung und
Beruf hinsichtlich der Merkmale »Rasse,
ethnische Herkunft«, »Religion, Weltan-
schauung«, »Behinderung«, »Alter«, »se-
xuelle Identität« und »Geschlecht« um-
zusetzen.

(3) Im Detail werden die Regelungen erläu-
tert und mit zahlreichen Beispielen illu-
striert von Kock 2006; Wisskirchen 2006;
Wüst 2006.

(4) Belling begründet diesen Freiraum mit
der bisherigen Rechtsprechungspraxis
und dem Selbstbestimmungsrecht der
Kirchen aus Art. 137 III WRV i. V. mit
Art. 140 GG und der Religionsfreiheit aus
Art. 4 GG (2004, 888). Die in Anmer-
kung 2 zitierte europäische Richtlinie
2000/78/EG macht es den Mitgliedsstaa-
ten möglich, »in Bezug auf berufliche
Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und
anderen öffentlichen oder privaten Orga-
nisationen, deren Ethos auf religiösen

Grundsätzen oder Weltanschauungen
beruht, Bestimmungen (…) beizubehal-
ten oder in künftigen Rechtsvorschriften
Bestimmungen vorzusehen, die (…) be-
stehende einzelstaatliche Gepflogenhei-
ten widerspiegeln und wonach eine Un-
gleichbehandlung wegen der Religion
(…) keine Diskriminierung darstellt,
wenn die Religion (…) eine wesentliche,
rechtmäßige und gerechtfertigte berufli-
che Anforderung angesichts des Ethos
der Organisation darstellt« (§ 4 Abs. 2).
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